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Einfluß der Zeit des Holzfällens auf die Festigkeit und Dauer'
haftigkeit des Holzes.

Von der ökonomischen Gesellschaft in Westphalen hierüber angestellte

Versuche lieferten folgende Ergebnisse:

Aus vier Fichten gleichen Alters, auf gleichem Boden gewachsen und

von anscheinend gleich starkem und gesundem Holze, jedoch monatweise

in den Monaten Dezember bis März gefällt, wurden vier gleiche Balken

gezimmert und in gleicher Weise belastet, wobei es sich zeigte, daß die

Tragkraft des im Januar gefällten Holzes um 12 "/>, die des im Februar
gefällten um 2V °/o und endlich die des Holzes vom Monat März um
38 °/o geringer war, als die desjenigen vom Dezember.

Von zwei gleichen Fichten, die in feuchtem Boden vergraben worden,
war nach Jahren die im Februar gefällte verfault, während an der im
Dezember gefällten noch nach 16 Jahren das Holz hart gesunden wurde.

Von zwei Rädern, bei deren einem die Felgen aus im Dezember

gefälltem Buchenholze, beim andern aus im Februar gefälltem bestanden,

hielt das erstere 6 Jahre aus, während das andere bei gleicher Arbeit
schon nach zwei Jahren unbrauchbar wurde.

Aehnliche Erscheinungen zeigten sich bezüglich der Porosität zu ver-
schiedenen Zeiten gefällten Holzes, indem z. B. Eichenholz von meist

gleicher Beschaffenheit, im Dezember gefällt, kein Wasser durchließ, in den

Monaten Januar, Februar und März gefälltes jedoch ein zunehmend

stärkeres Durchlassen des Wassers ergab.

Luzeru Die „Neue Zürcher-Zcitung" vom 4. Mai enthält einen

Bericht über die Verhandlungen des Großen Rathes, dem wir Folgendes
entheben: Der Große Rath war, in Fortsetzung der Frühlingssesston,

vom 19. bis 21. April versammelt und behandelte einige Gegenstände

von mehr als gewöhnlicher Bedeutung. Ich hebe zuerst das Begehren
der Korporationsverwaltung von Pfaffnau hervor, es möchte das Gesetz

über Theilung der Gemeinde- und Korporalionswaldungen in dem Sinne ge-
ändert werden, daß die Theilung zugegeben werden müsse, wenn die

Mehrheit der Korporationsbürger sie verlange und der Wald sogenannter
Realwald sei. Der Große Rath wies das Begehren ab und ließ sich

dabei von rechtlichen und volkswirthschaftlichen Gründen leiten. In recht-
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